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IM NAMEN DER REPUBLIK!

 

Der Asylgerichtshof hat durch die Richterin Mag. PUTZER als Vorsitzende und den Richter Dr. SCHADEN als Beisitzer

über die Beschwerde des Herrn XXXX, StA. Bangladesh, gegen Spruchpunkt III des Bescheides des Bundesasylamtes

vom 20.11.2008, FZ. 08 02.918-BAW, nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung am 10.10.2012 zu Recht

erkannt:

 

Der Beschwerde wird stattgegeben. Gemäß § 10 Abs. 5 Asylgesetz 2005, Art. 2 BG BGBl. I 100/2005, idF BG BGBl. I

122/2009 wird festgestellt, dass die Ausweisung des Herrn XXXX aus dem österreichischen Bundesgebiet auf Dauer

unzulässig ist.

Text

Entscheidungsgründe:

 

1.1. Der Beschwerdeführer ist im Jahr 2003 zu Studienzwecken nach Österreich gereist und hatte seither wiederholt

Verlängerungsanträge für seinen Aufenthaltstitel gestellt.

 

Der Beschwerdeführer stellte am 29.3.2008 den Antrag, ihm internationalen Schutz zu gewähren (in der Folge auch als

Asylantrag bezeichnet). Begründend gab er - kurz zusammengefasst - an, als Hindu werde er von moslemischen

Fundamentalisten unterdrückt und verfolgt.

 

1.2. Mit dem angefochtenen Bescheid wies das Bundesasylamt den Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der

Zuerkennung des Status des Asylberechtigten gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 des Asylgesetzes 2005, Art. 2 BG

BGBl. I 100 (in der Folge: AsylG 2005) ab (Spruchpunkt I), gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG 2005 wies es den
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Antrag auf internationalen Schutz bezüglich der Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in Bezug auf

den Herkunftsstaat Bangladesh ab (Spruchpunkt II), gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 wies es den Beschwerdeführer

aus dem österreichischen Bundesgebiet nach Bangladesh aus (Spruchpunkt III).

 

Dieser Bescheid wurde dem Beschwerdeführer am 25.11.2008 zu Handen seines damaligen rechtsfreundlichen

Vertreters zugestellt.

 

1.3. Gegen diesen Bescheid richtet sich die vorliegende, fristgerechte Beschwerde vom 9.12.2008.

 

1.4. Mit Schreiben vom 11.7.2011 zog der Beschwerdeführer die Beschwerde gegen die ersten beiden Spruchpunkte

des angefochtenen Bescheides zurück.

 

1.5. Am 10.10.2012 führte der Asylgerichtshof eine öJentliche mündliche Verhandlung durch, an der nur der

Beschwerdeführer als Partei teilnahm und der ein Dolmetscher für die Sprache Bengali beigezogen wurde.

 

1.5. Der Asylgerichtshof erhob Beweis, indem er den Beschwerdeführer in der Verhandlung vernahm und die Akten

des Verfahrens einsah.

 

2. Der Asylgerichtshof hat erwogen:

 

2.1. Der Beschwerdeführer ist Staatsangehöriger Bangladesh', Hindu und stammt aus XXXX. 1992 hat er in Bangladesh

den SSC- (Secondary School CertiLcate), 1994 den HSC-Abschluss (Higher Secondary School CertiLcate), 1997 den BSc

(Bachelor of Science) und 2002 MSc (Master of Science) in Chemie absolviert.

 

Der Beschwerdeführer lebt seit Jänner 2003 in Österreich. Sein Bruder und seine Schwester leben ebenfalls im

Bundesgebiet. Er ist Kommanditist der XXXX mit Sitz in Wien. Laut Schreiben der Steuerberatungskanzlei XXXX vom

9.10.2012 hat der Beschwerdeführer 2009 ein Einkommen von ¿ 16.649,50, 2010 von ¿ 18.669,98 und 2011 von ¿

17.958,99 erzielt. Dem Schreiben ist Weiters zu entnehmen, dass für 2012 ungefähr mit dem gleichen Gewinn wie 2011

zu rechnen ist. Er hat am 29.6.2005 die Ergänzungsprüfung aus Deutsch am Vorstudienlehrgang der Wiener

Universitäten mit "befriedigend" bestanden. Die Verhandlung vor dem Asylgerichtshof wurde in deutscher Sprache

durchgeführt.

 

2.2. Diese Feststellungen beruhen auf den Aussagen des Beschwerdeführers in der Verhandlung vor dem

Asylgerichtshof sowie auf den vorgelegten Urkunden und Unterlagen.

 

2.3. Rechtlich folgt daraus:

 

2.3.1. Gemäß § 73 Abs. 1 AsylG 2005 ist das AsylG 2005 am 1.1.2006 in Kraft getreten; es ist gemäß § 75 Abs. 1 AsylG

2005 auf alle Verfahren anzuwenden, die am 31.12.2005 noch nicht anhängig waren.

 

Gemäß § 73 Abs. 6 AsylG 2005 idF BG BGBl. I 29/2009 ist § 10 Abs. 2 Z 2 und Abs. 5 AsylG 2005 idF BG BGBl. I 29/2009

am 1.4.2009 in Kraft getreten. Gemäß § 73 Abs. 7 AsylG 2005 idF des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2009 BGBl. I

122 (in der Folge: FrÄG 2009) ist § 10 Abs. 1, 5 und 6 AsylG 2005 idF des FrÄG 2009 am 1.1.2010 in Kraft getreten.
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Gemäß § 73 Abs. 9 AsylG 2005 idF des Fremdenrechtsänderungsgesetzes 2011 BGBl. I 38 (in der Folge: FrÄG 2011) ist §

10 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005 idF des FrÄG 2011 am 1.7.2011 in Kraft getreten.

 

Das vorliegende Verfahren war am 31.12.2005 nicht anhängig; das Beschwerdeverfahren ist daher nach dem AsylG

2005 zu führen.

 

Da der angefochtene Bescheid vor dem 1.4.2009 erlassen worden ist, hat das Bundesasylamt den Ausspruch über die

Ausweisung (Spruchpunkt III) entsprechend der damaligen Rechtslage auf § 10 AsylG 2005 in der Stammfassung

gestützt. Anstattdessen hat der Asylgerichtshof nun gemäß § 73 Abs. 9 AsylG 2005 idF des FrÄG 2011 den § 10 AsylG

2005 idF des FrÄG 2011 anzuwenden.

 

Gemäß § 23 Abs. 1 Asylgerichtshofgesetz (in der Folge: AsylGHG, Art. 1 Asylgerichtshof-Einrichtungsgesetz BGBl. I

4/2008 [in der Folge:

AsylGH-EinrichtungsG]) idF der DienstRNov. 2008 BGBl. I 147 ist auf das Verfahren vor dem Asylgerichtshof

grundsätzlich das AVG mit der Maßgabe sinngemäß anzuwenden, dass an die Stelle des BegriJs "Berufung" der BegriJ

"Beschwerde" tritt. Gemäß § 66 Abs. 4 AVG iVm § 23 Abs. 1 AsylGHG hat der Asylgerichtshof, sofern die Beschwerde

nicht als unzulässig oder verspätet zurückzuweisen ist, immer in der Sache selbst zu entscheiden. Er ist berechtigt, im

Spruch und in der Begründung seine Anschauung an die Stelle jener des Bundesasylamtes zu setzen und demgemäß

den angefochtenen Bescheid nach jeder Richtung abzuändern.

 

Gemäß § 10 Abs. 1 Z 2 AsylG 2005 in der - hier maßgeblichen - Fassung des FrÄG 2011 ist eine Entscheidung nach dem

AsylG 2005 mit einer Ausweisung zu verbinden, wenn der Asylantrag abgewiesen und dem Fremden weder Asyl noch

subsidiärer Schutz gewährt wird und überdies - wie hier - kein Aberkennungsgrund (iSd § 9 Abs. 2 AsylG 2005) vorliegt.

Gemäß § 75 Abs. 8 AsylG 2005 idF des FrÄG 2011 ist diese Bestimmung (auch) in am oder nach dem 1.1.2010

anhängigen Verfahren nach dem AsylG 1997 mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Ausweisungsentscheidung nach

dem AsylG 1997, die vor diesem Tag erlassen worden ist, als Ausweisungsentscheidung nach § 10 AsylG 2005 gilt sowie

dass die Abweisung eines Asylantrages nach dem AsylG 1997, mit der festgestellt wurde, dass die Zurückweisung,

Zurückschiebung oder Abschiebung des Fremden in den Herkunftsstaat zulässig ist, als Abweisung nach § 10 Abs. 1 Z 2

AsylG 2005 gilt.

 

Gemäß § 10 Abs. 2 AsylG 2005 ist eine Ausweisung unzulässig, wenn sie Art. 8 MRK verletzen würde oder wenn dem

Fremden ein nicht auf das AsylG 2005 gestütztes Aufenthaltsrecht zukommt. Diese Bestimmung ist im Kontext von

Verfahren, die nach dem AsylG 1997 zu führen sind, in denen aber gemäß § 75 Abs. 8 AsylG 2005 der § 10 AsylG 2005

anzuwenden ist, dahin zu verstehen, dass auch ein auf das AsylG 1997 gestütztes Aufenthaltsrecht der Ausweisung

nicht entgegensteht (oJenbar hat es der Gesetzgeber übersehen, insoweit eine weitere "Maßgabe" in § 75 Abs. 8 AsylG

2005 aufzunehmen). § 10 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005 zählt Umstände auf, die bei der Prüfung, ob Art. 8 MRK verletzt wird,

insbesondere zu berücksichtigen sind. Würde die Durchführung der Ausweisung aus Gründen, die in der Person des

Asylwerbers liegen und die nicht von Dauer sind, Art. 3 MRK verletzen, so ist gemäß § 10 Abs. 3 AsylG 2005 gleichzeitig

mit der Ausweisung auszusprechen, dass die Durchführung für die notwendige Zeit aufzuschieben ist. Gemäß § 10

Abs. 5 AsylG 2005 ist über die Zulässigkeit der Ausweisung jedenfalls begründet, insbesondere im Hinblick darauf

abzusprechen, ob sie gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005 auf Dauer unzulässig ist. Dies ist nur dann der Fall, "wenn die

ansonsten drohende Verletzung des Privat- und Familienlebens auf Umständen beruht, die ihrem Wesen nach nicht

bloß vorübergehend sind". Dies wiederum "ist insbesondere dann der Fall, wenn die Ausweisung schon allein auf

Grund des Privat- und Familienlebens im Hinblick auf österreichische Staatsbürger oder Personen, die über ein

gemeinschaftsrechtliches Aufenthaltsrecht oder ein unbefristetes Niederlassungsrecht" verfügen, unzulässig wäre.

 

Bei der Abwägung, die durch Art. 8 MRK vorgeschrieben wird, stehen die Interessen des Fremden an seinem Verbleib
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im Inland, die durch Art. 8 Abs. 1 MRK geschützt sind, dem öJentlichen Interesse an der Beendigung seines

Aufenthaltes gegenüber. Nach dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes VfSlg. 17.516/2005 (Pt. IV.2.1), das zur

Vorgängerbestimmung des § 10 AsylG 2005 ergangen ist (nämlich zu § 8 Abs. 2 AsylG 1997), beabsichtigt der

Gesetzgeber, "durch die zwingend vorgesehene Ausweisung von Asylwerbern eine über die Dauer des Asylverfahrens

hinausgehende Aufenthaltsverfestigung im Inland von Personen, die sich bisher bloß auf Grund ihrer

Asylantragstellung im Inland aufhalten durften, zu verhindern". Dem in § 37 FrG verankerten Ausweisungshindernis

durfte nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes nicht die Bedeutung unterstellt werden, "es wäre für

Fremde zulässig, sich durch die Missachtung der für die Einreise und den Aufenthalt von Fremden geltenden

Vorschriften im Bundesgebiet ein Aufenthaltsrecht zu verschaJen" (VwGH 22.3.2002, 99/21/0082 mwN). Nichts

anderes kann aber für die durch das AsylG 2005 vorgeschriebene Abwägung gelten, hat doch der

Verfassungsgerichtshof (zu § 8 Abs. 2 AsylG 1997) ausgesprochen (VfSlg. 17.516/2005 [Pt. IV.3.2]; vgl. VfSlg.

18.224/2007, wo der VfGH - anlässlich einer auf § 10 AsylG 2005 gestützten Ausweisung - auf das zu § 8 Abs. 2 AsylG

1997 ergangene Erk. VfSlg. 17.340/2004 verweist): "§ 37 FrG legt [...] Kriterien fest, die sich auch aus der

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte [...] zu Art. 8 EMRK in Fällen der

AußerlandesschaJung eines Fremden ergeben und die von den Asylbehörden bei Ausweisungen nach § 8 Abs. 2 AsylG,

auch wenn sie dort nicht genannt sind, zu beachten sind."

 

Die diesbezügliche Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hat der

Verfassungsgerichtshof wie folgt zusammengefasst (VfSlg. 18.223/2007, 18.224/2007; vgl. weiters VfSlg. 18.417/2008,

18.524/2008; VfGH 28.4.2009, U 847/08; 1.7.2009, U 1209/09; 3.9.2009, U 61/09; VwGH 23.9.2009, 2006/01/0954, mwN;

21.1.2010, 2008/01/0637; 15.3.2010, 2007/01/0537, mwN; 21.6.2010, 2006/19/0451; 9.9.2010, 2006/20/0176;

15.12.2010, 2007/19/0869;

23.2.2011, 2011/23/0074; 21.4.2011, 2011/01/0132; 27.4.2011, 2011/23/0057):

 

"Er hat etwa die Aufenthaltsdauer, die [...] an keine Lxen zeitlichen Vorgaben geknüpft wird [...], das tatsächliche

Bestehen eines Familienlebens [...] und dessen Intensität [...], die Schutzwürdigkeit des Privatlebens, den Grad der

Integration des Fremden, der sich in intensiven Bindungen zu Verwandten und Freunden, der

Selbsterhaltungsfähigkeit, der Schulausbildung, der Berufsausbildung, der Teilnahme am sozialen Leben, der

Beschäftigung und ähnlichen Umständen manifestiert [...], die Bindungen zum Heimatstaat, die strafgerichtliche

Unbescholtenheit, aber auch Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und Erfordernisse der öJentlichen Ordnung [...]

für maßgeblich erachtet.

 

Auch die Frage, ob das Privat- und Familienleben in einem Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres

unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren, ist bei der Abwägung in Betracht zu ziehen [...]."

 

Im Erkenntnis 22.6.2009, U 1031/09, hat der Verfassungsgerichtshof die Rechtsprechung des Europäischen

Gerichtshofs für Menschenrechte dahin zusammengefasst, diese Kriterien seien "u.a.:

 

die Dauer des Aufenthalts des Beschwerdeführers in dem Land, aus dem er ausgewiesen werden soll;

 

die Staatsangehörigkeit der einzelnen Betroffenen;

 

die familiäre Situation des Beschwerdeführers und insbesondere gegebenenfalls die Dauer seiner Ehe und andere

Faktoren, welche die Effektivität eines Familienlebens bei einem Paar belegen;
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die Frage, ob aus der Ehe Kinder hervorgegangen sind und wenn ja, welches Alter sie haben, und das Maß an

Schwierigkeiten, denen der Ehegatte in dem Land unter Umständen begegnet, in das der Beschwerdeführer

auszuweisen ist."

 

Gemäß § 10 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005 sind bei der Prüfung, ob die Ausweisung "eine Verletzung von Art. 8 EMRK

darstellen" würde, insbesondere zu berücksichtigen: die Art und Dauer des bisherigen Aufenthalts und "die Frage, ob

der bisherige Aufenthalt des Fremden rechtswidrig war", das tatsächliche Bestehen eines Familienlebens, die

Schutzwürdigkeit des Privatlebens, der Grad der Integration, die Bindungen zum Herkunftsstaat des Fremden, die

"strafgerichtliche Unbescholtenheit", Verstöße gegen die öJentliche Ordnung, insbesondere im Bereich des Asyl-,

Fremdenpolizei- und Einwanderungsrechts, "die Frage, ob das Privat- und Familienleben des Fremden in einem

Zeitpunkt entstand, in dem sich die Beteiligten ihres unsicheren Aufenthaltsstatus bewusst waren", und "die Frage, ob

die Dauer des bisherigen Aufenthaltes des Fremden in den Behörden zurechenbaren überlangen Verzögerungen

begründet ist". Nach den parlamentarischen Materialien (Erläut. zur RV, 88 BlgNR 24. GP, 2 f.) wurden damit die in den

Erkenntnissen VfSlg. 18.223/2007 und 18.224/2007 dargestellten Kriterien sinngemäß in § 10 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005

aufgenommen. Damit solle die gebotene Interessenabwägung "im Gesetz abgebildet werden", ohne dass damit eine

inhaltliche Änderung der Rechtslage verbunden wäre. Durch die Regelung werde weder eine zusätzliche formelle noch

eine inhaltliche Änderung der Prüfung der Unzulässigkeit der Ausweisung geschaJen. Dasselbe gilt für das durch das

FrÄG 2011 eingeführte Kriterium (der den Behörden zurechenbaren Verzögerungen); damit wird nach den

parlamentarischen Materialien (Erläut. zur RV, 1078 BlgNR 24. GP, 43) der "neuesten Judikatur des

Verfassungsgerichtshofes" (VfGH 7.10.2010, B 950/10) Rechnung getragen. Da diese Rechtsprechung auf der Grundlage

der geltenden Rechtslage erging, bewirkt auch diese Novellierung keine inhaltliche Änderung.

 

2.3.2 Der Beschwerdeführer hat die Beschwerde gegen die beiden ersten Spruchpunkte des angefochtenen

Bescheides zurückgezogen; der Bescheid ist somit insoweit in Rechtskraft erwachsen. Da die Voraussetzungen für eine

Ausweisung vorliegen, wäre der Beschwerdeführer grundsätzlich auszuweisen.

 

Dass das Bundesasylamt noch nicht § 10 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005 idF BG BGBl. I 29/2009 (der durch das FrÄG 2009 und

durch das FrÄG 2011 inhaltlich nicht geändert worden ist), sondern die Stammfassung dieser Bestimmung angewandt

hat, schadet nicht, da § 10 Abs. 2 Z 2 AsylG 2005 durch das BG BGBl. I 29/2009 inhaltlich nicht geändert worden ist, wie

auch die oben zitierten Gesetzesmaterialien belegen.

 

Der Beschwerdeführer ist 2003 zu Studienzwecken nach Österreich gekommen. Nach den Feststellungen ist er

Kommanditist der XXXX und bezieht ein Einkommen, das es ihm erlaubt, sich selbst zu erhalten, ohne auf öJentliche

Unterstützung angewiesen zu sein. Darüber hinaus beherrscht er die deutsche Sprache in ausreichendem Ausmaß. Er

ist strafgerichtlich unbescholten und hat sich, soweit erkennbar, keine Verstöße gegen das Einwanderungsrecht und

gegen Erfordernisse der öJentlichen Ordnung zuschulden kommen lassen. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass seine

Bindungen an sein Heimatland noch besonders intensiv wären, wenn sie überhaupt bestehen.

 

Seine Geschwister halten sich legal im Bundesgebiet auf. Zu ihnen besteht ein Naheverhältnis. Mit der Schwester, einer

österreichischen Staatsbürgerin, und deren Familie wohnt er im gemeinsamen Haushalt. Mit seinem Schwager hat er

2004 die XXXX gegründet.

 

Der Asylgerichtshof kommt daher insgesamt zu dem Ergebnis, dass die persönlichen Interessen des

Beschwerdeführers gegenüber dem öJentlichen Interesse überwiegen und dass seine Ausweisung gegen Art. 8 MRK

verstieße.
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Der Asylgerichtshof geht davon aus, dass er dazu ermächtigt ist, dies spruchmäßig auszusprechen, und dass die

Unzulässigkeit der Ausweisung nicht zielstaatsbezogen auszusprechen ist (vgl. AsylGH 2.8.2010, C5 201.274-

2/2008/13E).

 

Der Asylgerichtshof stellt daher gemäß § 10 Abs. 5 AsylG 2005 fest, dass die Ausweisung des Beschwerdeführers auf

Dauer unzulässig ist.

 

2.4. Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Schlagworte

Ausweisung dauernd unzulässig, Deutschkenntnisse, Integration, Selbsterhaltungsfähigkeit

Zuletzt aktualisiert am

13.11.2012

Quelle: Asylgerichtshof AsylGH, http://www.asylgh.gv.at

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/10
http://www.asylgh.gv.at
file:///

	TE AsylGH Erkenntnis 2012/10/22 C6 403338-1/2008
	JUSLINE Entscheidung


